rF." 36. Studierendenrat der
e e
[ .
o * MLU Halle-Wittenberg
| SRR |
Tagesordnung der 8. Sitzung des 36. Studierendenrates am
17.11.2025
Ort: Von-Seckendorf-Platz 1 (VSP1) 5.10
Zeit: 18:30 s.t.
TOP 00 Feststellung der Beschlussfahigkeit und Lesung der Tagesordnung (18:30)
TOP 01 Angestelltenbelange (18:35)
TOP 02 Referent*innenbelange (18:50)
TOP 03 Berichte der Sprecher*innen (19:10)
TOP 04 Berichte der Arbeitskreise (19:30)
1. Hastuzeit 9. AK Inklusion
2. AKalv 10. AK Uniim Kontext
3. AK Wohnzimmer 11. AK Kritischer Jurist*innen
4. AK Zivilklausel 12. Studierendenradio
5. AK que(e)r einsteigen 13. AK Gewerkschaftliche Arbeit
6. AK Okologie 14. AK gegen Antisemitismus
7. AK Studieren mit Kind 15. AK Awareness
8. AK Protest 16. AK Antirassismus
TOP 05 Haushaltsplan 2026 (19:45)
(Rechenschaftsberichte und Haushaltsplane Arbeitskreise)
PAUSE
TOP 06 Antrage Fachschaftsratekonferenz (21:00)
1. Anderung Satzung MuSpoMeSpre
2. Anderung Satzung
3. Anderung Finanzordnung
4. Anderung Geschdftsordnung
5. Anderung Beitragsordnung
6. Anderung Wahlordnung
PAUSE

TOP 07 Antrag auf Auflosung des AK Inklusion (21:45)



TOP 08 Antrag auf Griindung des AK Inklusive Hochschule (22:30)
PAUSE
TOP 09 Besetzung Senatskommission Studium und Lehre (23:00)

TOP 10 Sonstiges (23:05)



TOP 06 Antrage Fachschaftsratekonferenz

1.

Anderung Satzung MuSpoMeSpre

X. Ordnung zur Anderung der Satzung der Studierendenschaft der Martin-Luther-
Universitit Halle-Wittenberg
Vom [X]

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG
LSA), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABL. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt
gedndert durch Satzung vom 31.10.2023 (ABI. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der
Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am [X] folgende Anderung
der Satzung der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I
Die Satzung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitét Halle-Wittenberg vom
10.09.2012 und 29.10.2012 (XXX), zuletzt gedndert am [ X] (XXX) wird wie folgt gedndert:

§ 5 Nr. 7 wird aufgehoben und durch zwei neue Nummern ersetzt:

Nr. 7a: Fachschaft Sport, bestehend aus den Mitgliedern des Instituts fiir
Sportwissenschatft.

Nr. 7b: Fachschaft Musik, Medien- und Sprechwissenschaften, bestehend aus den
Mitgliedern des Instituts fiir Musik, Medien- und Sprechwissenschaften.

Artikel 11

Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg
beschlossen und tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
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1.	Änderung Satzung MuSpoMeSpre


2.

Anderung Satzung

X. Ordnung zur Anderung der Satzung der Studierendenschaft der Martin-Luther-
Universitit Halle-Wittenberg
Vom [X]

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG
LSA), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABL. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt
gedndert durch Satzung vom 31.10.2023 (ABI. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der
Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am [X] folgende Anderung
der Satzung der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I
Die Satzung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitét Halle-Wittenberg vom
10.09.2012 und 29.10.2012 (XXX), zuletzt gedndert am [ X] (XXX) wird wie folgt gedndert:

§ 36 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Diese Satzung kann durch Urabstimmung der Studierendenschaft, an der
mindestens fiinf v. H. ihrer Mitglieder teilgenommen haben miissen, mit
Zweidrittelmehrheit der Stimmen oder durch Beschluss des Studierendenrates, auf
einer ordentlichen Sitzung nach § 16 Absatz 1 dieser Ordnung, mit
Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder gedndert werden. Antrige zur Anderung der
Satzung miissen spétestens mit der Einladung zur entsprechenden Sitzung
hochschuloffentlich zugédnglich gemacht werden.

(2) Die Fachschaftsritekonferenz kann bei einer Anderung dieser Satzung bis zu 8
Wochen nach Beschluss der Anderung Einspruch gegen die Anderung einlegen und
den Studierendenrat unter Beachtung der Auffassung der Fachschaften um erneute
Befassung bitten. Der Studierendenrat hat in diesem Fall nach der erneuten
Behandlung einen neuen Beschluss zu fassen.

Artikel 11

Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitdt Halle-Wittenberg
beschlossen und tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
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2.	Änderung Satzung


Version 2

X. Ordnung zur Anderung der Satzung der Studierendenschaft der Martin-Luther-
Universitiit Halle-Wittenberg vom 17.11.25

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABL. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt geédndert
durch Satzung vom 31.10.2023 (ABl. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der Studierendenrat
der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am 17.11.25 folgende Anderung der Satzung der
Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg vom
10.09.2012 und 29.10.2012, (gedndert am 22.09. und 03.11.2014, 30.11. und 14.12.2015,
18.04.2016, 20.03. und 24.04.2017, 22.01.2018, 01.03.2022), zuletzt gedndert am 31.10.2023
wird wie folgt gedndert:

§ 36 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Diese Satzung kann durch Urabstimmung der Studierendenschaft, an der mindestens fiinf
v. H. ihrer Mitglieder teilgenommen haben miissen, mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen
oder durch Beschluss des Studierendenrates, auf einer ordentlichen Sitzung nach § 16
Absatz 1 dieser Ordnung, mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder geindert werden.
Antriige zur Anderung der Satzung miissen spitestens mit der Einladung zur
entsprechenden Sitzung hochschul6ffentlich zugénglich gemacht werden.

(2) Die Fachschaftsriatekonferenz muss mit der Einladung informiert werden und
bekommt das Recht zur Stellungnahme vor Beschluss.

Artikel 1l

Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde am 17.11.25 vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitat Halle-
Wittenberg beschlossen und tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Martin-
Luther-Universitit Halle-Wittenberg in Kraft.



3.

Anderung Finanzordnung

X. Ordnung zur Anderung der Finanzordnung der Studierendenschaft der Martin-
Luther-Universitit Halle-Wittenberg
Vom [X]

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG
LSA), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABL. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt
gedndert durch Satzung vom 31.10.2023 (ABI. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der
Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am [X] folgende Anderung
der Finanzordnung der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I

Die Finanzordnung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg
vom 04.11.2019 (ABL. MLU v. 03.03.2020, Nr. 2, S. 9), zuletzt geéndert am 30.10.2024 (ABL
MLU v. 28.01.2025, Nr. 1, S.50) wird wie folgt gedndert:

§ 46 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Finanzordnung kann durch Urabstimmung der Studierendenschaft, an der
mindestens fiinf v. H. ihrer Mitglieder teilgenommen haben miissen, mit
Zweidrittelmehrheit der Stimmen oder durch Beschluss des Studierendenrates, auf
einer ordentlichen Sitzung nach § 16 Absatz 1 der Satzung der Studierendenschaft, mit
Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder gefindert werden. Antriige zur Anderung der
Finanzordnung miissen spatestens mit der Einladung zur entsprechenden Sitzung
hochschul6ffentlich zugénglich gemacht werden.

(2) Die Fachschaftsritekonferenz kann bei einer Anderung dieser Ordnung bis zu 8
Wochen nach Beschluss der Anderung Einspruch gegen die Anderung einlegen und
den Studierendenrat unter Beachtung der Auffassung der Fachschaften um erneute
Befassung bitten. Der Studierendenrat hat in diesem Fall nach der erneuten
Behandlung einen neuen Beschluss zu fassen.

Artikel I1

Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg
beschlossen und tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
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3.	Änderung Finanzordnung


Version 2

6. Ordnung zur Anderung der Finanzordnung der Studierendenschaft der Martin-Luther-
Universitit Halle-Wittenberg Vom 11.17.25

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABL. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt geéndert
durch Satzung vom 3.11.2025, hat der Studierendenrat der Martin-Luther-Universitét auf seiner
Sitzung am 11.17.25 folgende Anderung der Finanzordnung der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel 1
Die Finanzordnung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg vom
04.11.2019 (ABIL. MLU v. 03.03.2020, Nr. 2, S. 9), zuletzt geidndert am 3.11.2025, wird wie folgt
gedndert:

§ 46 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Finanzordnung kann durch Urabstimmung der Studierendenschaft, an der mindestens
fiinf v. H. ihrer Mitglieder teilgenommen haben miissen, mit Zweidrittelmehrheit der
Stimmen oder durch Beschluss des Studierendenrates, auf einer ordentlichen Sitzung nach
§ 16 Absatz 1 der Satzung der Studierendenschaft, mit Zweidrittelmehrheit seiner
Mitglieder geéindert werden. Antriige zur Anderung der Finanzordnung miissen spitestens
mit der Einladung zur entsprechenden Sitzung hochschuldffentlich zugidnglich gemacht
werden.

(2) Die Fachschaftsriatekonferenz muss mit der Einladung informiert werden und
bekommt das Recht zur Stellungnahme vor Beschluss.

Artikelll

Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde am 17.11.25 vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitdt Halle-
Wittenberg beschlossen und tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Martin-
Luther-Universitit Halle-Wittenberg in Kraft.



4.

Anderung Geschéftsordnung

X. Ordnung zur Anderung der Geschiftsordnung der Studierendenschaft der Martin-
Luther-Universitit Halle-Wittenberg
Vom [X]

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG
LSA), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABL. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt
gedndert durch Satzung vom 31.10.2023 (ABI. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der
Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am [X] folgende Anderung
der Geschéftsordnung der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I
Die Geschiftsordnung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitdt Halle-
Wittenberg vom 30.10.2023 (XXX), zuletzt gedndert am [ X] (XXX) wird wie folgt gedndert:

§ 39 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Die Geschiftsordnung kann jederzeit mit der Zustimmung von mehr als der Halfte
der anwesenden Mitglieder des Studierendenrates gedndert werden. Anderungen treten
mit dem Schluss der Sitzung, auf der sie beschlossen wurden, in Kraft.

(2) Die Fachschaftsritekonferenz kann bei einer Anderung dieser Ordnung bis zu 8
Wochen nach Beschluss der Anderung Einspruch gegen die Anderung einlegen und
den Studierendenrat unter Beachtung der Auffassung der Fachschaften um erneute
Befassung bitten. Der Studierendenrat hat in diesem Fall nach der erneuten
Behandlung einen neuen Beschluss zu fassen.

Artikel I1

Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg
beschlossen und tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
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4.	Änderung Geschäftsordnung


Version 2

X. Ordnung zur Anderung der Geschiftsordnung der Studierendenschaft der Martin-
Luther-Universitit Halle-Wittenberg vom 17.11.25

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABL. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt geédndert
durch Satzung vom 31.10.2023 (ABl. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der Studierendenrat
der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am 17.11.25 folgende Anderung der
Geschéftsordnung der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I
Die Geschéftsordnung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg
vom 30.10.2023 (XXX), zuletzt gedndert am [X] (XXX) wird wie folgt gedndert:

§ 39 wird wie folgt neu gefasst:

Antriige zur Anderung der Geschiiftsordnung miissen spitestens mit der Einladung zur
entsprechenden Sitzung hochschul6ffentlich zugénglich gemacht werden.

(2) Die Fachschaftsratekonferenz muss mit der Einladung informiert werden und
bekommt das Recht zur Stellungnahme vor Beschluss

§ 38 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt, nach Beschluss durch den Studierendenrat mit einfacher Mehrheit, mit dem
Schluss der Sitzung, auf der sie beschlossen wurde, in Kraft. Sie ist in geeigneter Weise zu
verdffentlichen.



5. Anderung Beitragsordnung

X. Ordnung zur Anderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft der Martin-
Luther-Universitit Halle-Wittenberg
Vom [X]

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG
LSA), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABL. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt
gedndert durch Satzung vom 31.10.2023 (ABI. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der
Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am [X] folgende Anderung
der Beitragsordnung der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I
Die Beitragsordnung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitdt Halle-Wittenberg
vom 29.10.2012, zuletzt gedndert am 30.06.2025, wird wie folgt geéndert:

§ 6 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Eine Anderung dieser Ordnung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder des Studierendenrates und ist nur auf einer ordentlichen
Sitzung nach § 16 Absatz 1 der Satzung des Studierendenrates mdoglich.

(2) Eine Anderung des § 2 Absatz 1 Nr. 2 bedarf zusitzlich der Zustimmung durch die
Fachschaftsriatekonferenz.

(3) Die Fachschaftsritekonferenz kann in allen iibrigen Fillen bei einer Anderung
dieser Ordnung bis zu 8 Wochen nach Beschluss der Anderung Einspruch gegen die
Anderung einlegen und den Studierendenrat unter Beachtung der Auffassung der
Fachschaften um erneute Befassung bitten. Der Studierendenrat hat in diesem Fall
nach der erneuten Behandlung einen neuen Beschluss zu fassen.

Artikel I1

Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg
beschlossen und tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
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6. Ordnung zur Anderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft der Martin-Luther-
Universitit Halle-Wittenberg Vom 17.11.25

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABI. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt geéndert
durch Satzung vom 30.06.2025 (ABl. MLU v. 11.07.2025, Nr. 4, S. 42), hat der Studierendenrat
der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung Version 2

am 17.11.25 folgende Anderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel 1
Die Beitragsordnung der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg vom
29.10.2012, zuletzt gedndert am 30.06.2025, wird wie folgt gedndert:

§ 6 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Eine Anderung dieser Ordnung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder des Studierendenrates und ist nur auf einer ordentlichen Sitzung nach § 16
Absatz 1 der Satzung des Studierendenrates moglich.

(2) Eine Anderung des § 2 Absatz 1 Nr. 2 bedarf zusitzlich der Zustimmung durch die
Fachschaftsriatekonferenz.

(3) Antriige zur Anderung der Beitragsordnung miissen spitestens mit der Einladung zur
entsprechenden Sitzung hochschul6ffentlich zugénglich gemacht und die
Fachschaftsratekonferenz informiert werden. Die Fachschaftsritekonferenz bekommt
das Recht zur Stellungnahme vor Beschluss.

Artikel 11
§ S Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde am 17.11.25 vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitat Halle-
Wittenberg beschlossen und tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Martin-
Luther-Universitdt Halle-Wittenberg in Kraft.



Anderung Wahlordnung

X. Ordnung zur Anderung der Ordnung zur Durchfiihrung von Wahlen der
studentischen Selbstverwaltung an der Martin-Luther-Universitit Halle Wittenberg der
Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg

Vom [X]

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG
LSA), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABI. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt
gedndert durch Satzung vom 31.10.2023 (ABL. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der
Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am [X] folgende Anderung
der Ordnung zur Durchfithrung von Wahlen der studentischen Selbstverwaltung an der
Martin-Luther-Universitidt Halle Wittenberg der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I

Die Ordnung zur Durchfiihrung von Wahlen der studentischen Selbstverwaltung an der
Martin-Luther-Universitit Halle Wittenberg der Studierendenschaft der Martin-Luther-
Universitit Halle-Wittenberg vom [X], zuletzt gedndert am [ X], wird wie folgt gedndert:

§ 36 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Eine Anderung dieser Ordnung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder des Studierendenrates und ist nur auf einer ordentlichen
Sitzung nach § 16 Abs. 1 der Satzung der Studierendenschaft moglich.

(2) Die Fachschaftsritekonferenz kann in allen iibrigen Fillen bei einer Anderung
dieser Ordnung bis zu 8 Wochen nach Beschluss der Anderung Einspruch gegen die
Anderung einlegen und den Studierendenrat unter Beachtung der Auffassung der
Fachschaften um erneute Befassung bitten. Der Studierendenrat hat in diesem Fall
nach der erneuten Behandlung einen neuen Beschluss zu fassen.

Artikel I1

Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde vom Studierendenrat der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg
beschlossen und tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
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X. Ordnung zur Anderung der Ordnung zur Durchfiihrung von Wahlen der studentischen
Selbstverwaltung an der Martin-Luther-Universitit Halle Wittenberg der
Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitit Halle-Wittenberg vom 17.11.25

Aufgrund des § 65 Abs. 3 Nr. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Januar 2021 (GVBI. LSA S. 10) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. Juli 2021 (GVBI. LSA S. 368) und § 7 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft vom 27.10.2012 (ABI. MLU v. 29.11.2012, Nr. 10, S. 12), zuletzt geéndert
durch Satzung vom 31.10.2023 (ABl. MLU v. 14.11.2023, Nr. 9, S. 22), hat der Studierendenrat
der Martin-Luther-Universitit auf seiner Sitzung am 17.11.25 folgende Anderung der Ordnung
zur Durchfiihrung von Wahlen der studentischen Selbstverwaltung an der Martin-Luther-
Universitit Halle Wittenberg der Studierendenschaft beschlossen:

Artikel I

Die Ordnung zur Durchfiihrung von Wahlen der studentischen Selbstverwaltung an der Martin-
Luther-Universitit Halle Wittenberg der Studierendenschaft der Martin-Luther-Universitit Halle-
Wittenberg vom [ X], zuletzt gedndert am [X], wird wie folgt gedndert:

§ 36 wird wie folgt neu gefasst:

(1) Antriige zur Anderung der Ordnung zur Durchfiihrung von Wahlen miissen spitestens
mit der Einladung zur entsprechenden Sitzung hochschul6ffentlich zugidnglich gemacht
werden und bediirfen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des
Studierendenrates

(2)Die Fachschaftsratekonferenz muss mit der Einladung informiert werden und
bekommt das Recht zur Stellungnahme vor Beschluss

Artikel Il

Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Martin-Luther-
Universitat Halle-Wittenberg in Kraft. Zugleich tritt die Wahlordnung vom XX auBer Kraft.



TOP 07 Antrag auf Auflésung des AK Inklusion

Antrag auf Auflosung des Arbeitskreises “Inklusion” nach §26 (6) der
Satzung der Studierendenschaft

Datum: 11.11.2025

Hiermit stellen wir fristgerecht den Antrag auf sofortige Auflosung des Arbeitskreises
“Inklusion” des Studierendenrates der MLU.

Der Arbeitskreis wird hiermit ebenfalls fristgerecht um eine Stellungnahme zum
Auflésungsantrag gebeten.

Kurze Begrundung:

In den vergangenen Monaten ist es zu erheblichen internen Konflikten im Arbeitskreis
»INklusion“ gekommen. Mehrere Mitglieder sind ausgetreten, darunter auch die
Sprecherinnen. Ursachlich hierflir waren insbesondere interne Streitigkeiten, die sich im
Anschluss an einen Datenschutz bezogenen Vorgang, weiter zuspitzen. Infolge der
Riicktritte wurde die fiir eine geordnete Ubergabe erforderliche Weitergabe zentraler
Informations- und Kommunikationsstrukturen, insbesondere der Mailingliste, nicht
vorgenommen.

Aufgrund der fehlenden Mailverteiler und der unklaren Mitgliederbasis besteht keine
realistische Mdglichkeit, alle aktuellen Mitglieder zu erreichen oder verbindlich zu
koordinieren. Damit ist eine transparente, demokratische und kontinuierliche
Arbeitsorganisation nicht mehr gegeben.

Zur Bearbeitung der Konflikte wurde seitens des StuRa ein Angebot zur moderierten Klarung
(Mediation) unterbreitet. Dieses wurde jedoch nicht angenommen. Es besteht seitens
Beteiligter kein erkennbares Interesse, die internen Auseinandersetzungen konstruktiv zu
bearbeiten.

Der Arbeitskreis ist aufgrund der ausgetretenen Sprecherinnen, des Verlusts der
Kommunikationsstrukturen, der unklaren Mitgliederlage und der weiterhin bestehenden
Konflikte nicht mehr arbeits- und handlungsfahig. Eine Wiederherstellung funktionsfahiger
Arbeitsprozesse erscheint nach aktuellem Stand nicht realistisch.

Eine Auflédsung des Arbeitskreises stellt daher die konsequente und sachgerechte Lésung
dar.

Mit der Auflésung entfallen die vom Studierendenrat gewahrten Privilegien. Die bisherigen
Mitglieder kdnnen sich selbstverstandlich weiterhin unabhangig engagieren und - sofern
studentische Personen - externe Antrage auf Forderung von Projekten und Veranstaltungen
beim Studierendenrat stellen.


rdraude
Schreibmaschinentext
TOP 07  	Antrag auf Auflösung des AK Inklusion 


TOP 08 Antrag auf Grindung des AK Inklusive Hochschule

Antrag auf Griindung eines "Arbeitskreises inklusive Hochschule"

1. Antrag
Der Studierendenrat moge beschliel3en:
a.

Zur besseren Wahrnehmung der Aufgaben der Studierendenschaft der MLU gem. § 65 Abs. 1
Satz 7 Nr. 2, 4 und 5 Alt. 3 HSG LSA bildet der Studierendenrat gem. § 26 Abs. 1 Satz 1 und 2
der Satzung der Studierendenschaft der MLU (Satzung) einen "Arbeitskreis inklusive
Hochschule". Dieser soll das Bewusstsein fiir Studierende mit Behinderung oder chronischer
Erkrankung an der MLU fordern, fir bessere Inklusion Betroffener in den Studienalltag
einstehen und als Interessenvertretung betroffener Studierendender fungieren.

b.
Sprecher*innen des Arbeitskreises werden Céline Coumont und Felix Stock.
C.

Der Aufzdhlung in § 20 Abs. 2 der Geschéaftsordnung des Studierendenrates der MLU wird der
Punkt "AK inklusive Hochschule" hinzugefiigt.

2. Begriindung

erfolgt mindlich auf der Sitzung
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Finanzplan AK Inklusive Hochschule

Einnahmen Titel Plan
E.1 Haushaltsposten 2,400 €
Summe Einnahmen 2,400 €
Ausgaben Titel Plan
Al. Veranstaltungen 1,750 €
A2. Offentlichkeitsarbeit 250 €
A3. Fahrkosten 100 €
A4. MaBnahmen zur Umsetzung von Barrierefreiheit 300€
Summe Ausgaben 2,400 €



Rachel Draude
Finanzplan AK Inklusive Hochschule 




